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ANONYMER PROJEKTWETTBEWERB IM SELEKTIVEN VERFAHREN 
 
 
 
EINLEITUNG 
Die Gebäude Sihlweidstrasse 20, 22 und 24 in Zürich-Leimbach sind 1975 erstellt worden und umfas-
sen insgesamt 24 Wohnungen. Mit einem Erweiterungsneubau sollen die Ausnutzungsreserven auf 
dem Grundstück für ein attraktives ergänzendes Angebot preisgünstiger Wohnungen konsumiert wer-
den. Die Stiftung PWG suchte im Rahmen eines anonymen Projektwettbewerbes im selektiven Verfah-
ren die bezüglich Nutzen, Ökonomie, Ökologie und Ästhetik überzeugendste architektonische Lösung. 
Erwartet wurde ein einfacher, zweckmässiger Bau von hoher architektonischer Qualität.
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1 OBJEKT UND VERFAHREN 

1.1 VERFAHRENSART 

Als öffentlich-rechtliche Körperschaft ist die Stiftung PWG verpflichtet, bei Auftragsvergaben die Sub-
missionsverordnung des Kantons Zürich bzw. der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB) einzuhalten. 
 
Aufgrund der geschätzten Erstellungskosten von rund 4.5 Mio. Franken und gestützt auf die Submissi-
onsverordnung führt die Stiftung PWG einen anonymen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren 
durch. 
 
In der Präqualifikation bewarben sich 61 Architekturbüros für eine Teilnahme am Projektwettbewerb. 
Nach den Kriterien der Projektierungs- und Ausführungskompetenz, der organisatorischen Eignung 
sowie einer angemessenen Durchmischung des Teilnehmerfeldes wählte die Jury die fünf am besten 
geeigneten Teams aus. 
 
Es galten die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen. Ferner orientierte sich die Aus-
schreibung nach der Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009 (keine Begutachtung durch den SIA). 
 
 

1.2 GRUNDSTÜCK UND UMGEBUNG 

Das Planungsgebiet befindet sich im 
durchgrünten Stadtkörper Mittelleimbachs. 
Es liegt an der Stadtgrenze am Hangfuss 
des Uetlibergs. Das Gebiet weist mehr-
heitlich Arealüberbauungen aus den 
1960er- und 1970er-Jahren auf, die sich 
um die landwirtschaftlich geprägten Bau-
ten der dörflichen Strukturen der Kernzone 
Mittelleimbach gruppieren. Grosse, zu-
sammenhängende Freiräume mit locke-
rem Baumbestand sind die Regel. 
  
Im Süden grenzt die Parzelle an einen 
baumgesäumten Bach. Die Grünflächen 
inner- und ausserhalb der Siedlung sind 
Standortqualitäten der Liegenschaften. Der Sihllauf, der Entlisberg und der Uetliberg bieten den Quar-
tierbewohnern ausserdem ein attraktives und beliebtes Naherholungsgebiet. Zu den Standortmerkma-
len zählt auch die ruhige Lage. 
 
Das Planungsgebiet zeichnet sich durch eine offene Bebauungsstruktur aus. Es dient vorwiegend der 
Wohnnutzung. Die räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt Zürich sieht eine Weiterentwicklung des 
Gebiets vor. Der heutige Bestand kann verdichtet werden, aber nicht über das in der städtischen Bau- 
und Zonenordnung (BZO) festgesetzte Mass hinaus. Das Gebiet befindet sich nicht im Hochhausperi-
meter. 
 
Die Sihlweid, wie das Gebiet früher hiess, wurde Anfang der 1970er-Jahre als Teil der Arealbebauung 
«Mittelleimbach» mit zwei Wohnhochhäusern, einer Alterssiedlung, 25 Mehrfamilienhäusern und sechs 
Unterniveaugaragen überbaut. Sie ist als städtebauliches Ensemble zu verstehen. Generell gelten für 
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Arealüberbauungen gemäss Planungs- und Baugesetz (PBG) § 71 und Artikel 8 der BZO erhöhte 
gestalterische Anforderungen. 
 
Die Räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt Zürich (RES) unterscheidet zwischen dichten Stadt-
strukturen des kompakten Stadtkörpers und offenen Baustrukturen des durchgrünten Stadtkörpers. 
Der Wettbewerbsperimeter zählt zu den durchgrünten Stadtstrukturen. Diese dienen vorwiegend dem 
Wohnen. Typischerweise besteht die Bebauung aus mehrfach ausgerichteten, von Grünräumen um-
gebenen Einzelgebäuden.  
 
Private Gartenflächen sind im Planungsgebiet untypisch. Zum öffentlichen Raum vermitteln Vorgärten 
und grüne Vorzonen, Bauten nehmen dagegen oft keinen direkten Bezug zur Strasse, sondern sind 
zurückversetzt. Entsprechend wird der Strassenraum vorwiegend über die Grünräume geprägt. Häufig 
verbindet ein internes Wegnetz parallel oder in Ergänzung zu den öffentlichen Strassenräumen ver-
schiedene Siedlungsteile. Typisch sind auch informelle Wegverbindungen. 
 
 

1.3 GEBÄUDE UND PARZELLE 

Die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) hat 
die dem Projektwettbewerb zugrunde liegenden Gebäude an der Sihlweidstrasse 20, 22 und 24 im 
Jahr 2000 erworben. Das 5’128 m2 grosse Grundstück weist Ausnutzungsreserven von ca. 1’256 m2 
auf. Sie sollen in Form eines Erweiterungsneubaus (Sihlweidstrasse 26) konsumiert werden. 
 
Die Wohnliegenschaften Sihlweidstrasse 20, 22 und 24 sind Teil einer Gesamtüberbauung mit zentra-
ler Tiefgarage und Heizversorgung. Die bestehenden 24 Wohnungen verfügen über kompakte und gut 
konzipierte Grundrisse von hohem Nutzwert. 
 
 

1.4 POTENZIAL AUSNUTZUNGSRESERVE 

Im Sinne einer Nachverdichtung liess die Stiftung PWG die Erweiterung des bestehenden Gebäudevo-
lumens prüfen. Das Architekturbüro Elsohn Frei GmbH untersuchte folgende Erweiterungsszenarien: 
 
_ Westseitiger Erweiterungsneubau, sechs- bis siebengeschossig 
_ Aufstockung der drei MFH um je zwei Vollgeschosse 
_ Aufstockung der drei MFH um je ein Vollgeschoss sowie westseitiger Anbau mit fünf bis sechs Ge-

schossen 
_ Gesamtneubau 
 
Die Variante «Erweiterungsneubau» schnitt kosten- und nutzungsmässig am besten ab. 
 
 

1.5 BAURECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die baurechtlichen Rahmenbedingungen wurden in einem drittverbindlichen Vorentscheid (Grundsatz-
entscheid über die Bewilligungsfähigkeit eines Vorhabens ohne Detailprojektierung) eingeholt. Der 
Vorentscheid ist bis Ende September 2012 gültig (Baubewilligung muss bis dann erfolgen). 
 
Die auf der Wettbewerbsparzelle Kat.-Nr. LE1454 bestehende Ausnutzungsreserve von ca. 1’256 m2 
kann in einem westseitigen Erweiterungsneubau mit bis zu sieben Geschossen – ohne Einhaltung von 
Mehrhöhen- und Mehrlängenzuschlägen – konsumiert werden. 
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Neben der Ausnützungsreserve beein-
flusst das im Grundbuch eingetragene 
gegenseitige Näher- und Grenzbau-
recht (Vertrag aus dem Jahr 1972 und 
Grundbuchanmerkung im Dezember 
1974) die Bebaubarkeit des Grund-
stücks massgebend.  
 
Die Eigentümer der Wettbewerbspar-
zelle Kat.-Nr. LE1454 sowie der Nach-
barparzellen Kat.-Nr. LE1519, LE1520 
und LE1521 räumen sich damit das 
Recht ein, auf ihren Grundstücken 
beliebig näher, höher und auf die 
Grenze zu bauen, und zwar in dem 
Umfang, wie allfällige Bauten auf die-
sen Grundstücken von den zuständi-
gen Behörden selbst unter Erteilung 
von irgendwelchen Ausnahmebewilli-
gungen gestattet werden. 
 
Die Baubehörde versteht diese privat-
rechtliche Vereinbarung als uneingeschränkte Zustimmung zum Näherbau bzw. Grenzbau im Sinne 
von § 270 Abs. 3 PBG.  
 
Die massgebenden Gebäudeabstände sind sowohl bei einem Anbau als auch bei einem Solitär einzu-
halten. Der Minimalabstand von sieben Metern zwischen einem allfälligen Solitär und der Sihl-
weidstrasse 24 darf unter Einhaltung von feuerpolizeilichen und wohnhygienischen Vorschriften unter-
schritten werden. 
 
Im Bereich der Freihaltezone sind keine versiegelten Flächen, Bauten oder Einrichtungen erlaubt. 
Balkone dürfen bis zu zwei Meter in die Freihaltezone ragen, jedoch max. ein Drittel der betreffenden 
Fassadenlänge breit sein (§ 260 PBG). Wenn die Balkone diese Anforderungen erfüllen und ausser-
dem nicht abgestützt sind, erteilt der für Bauvorhaben in der Freihaltezone zuständige Kanton Zürich in 
der Regel eine Ausnahmebewilligung. 
 
Bei der Erstellung von Hauptgebäuden sind in Wohnzonen mindestens zwei Drittel der nicht mit Ge-
bäuden überstellten Parzellenfläche zu begrünen. Ein der Art der Überbauung entsprechender Teil ist 
als Spiel- und Ruhefläche oder Freizeit- oder Pflanzgarten herzurichten (Art. 11, Abs. 2 BZO). Der zur 
Freihaltezone gehörende Teil der Parzelle kann dabei nicht angerechnet werden. 
 
Neben der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich (BZO) ist insbesondere das Planungs- und Bau-
gesetz des Kantons Zürich (PBG) mit den dazugehörigen Verordnungen (z.B. Allgemeine Bauverord-
nung, Umweltschutzgesetzgebung, Lärmschutzverordnung etc.) zu beachten. 
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1.6 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stiftung PWG sucht den bezüglich Nutzen, Ökonomie und Ästhetik überzeugendsten Ergänzungs-
neubau. Die Ausnutzungsreserven des Grundstücks sollen für ein attraktives ergänzendes Angebot 
preisgünstiger Wohnungen konsumiert werden. Erwartet wird ein einfacher, zweckmässiger Bau von 
hoher architektonischer Qualität. 
 
Grundlage für die von den Teilnehmenden verlangten Lösungen sollen die architektonischen und tech-
nischen Standards der Stiftung PWG sein, wie sie das Dokument «Haltung und Prinzipien im Umgang 
mit Immobilien» (PWG: Kompass Immobilien, 11.8.2009, rev. 4.4.2011) beschreibt. Diese betreffen 
insbesondere die Zimmer- und Wohnungsgrössen und den Ausbaustandard sowie die sensorischen 
Qualitäten des Wohnraums.  
 
Darüber hinaus sind bei der Ausarbeitung von Lösungen folgende objektspezifische Vorgaben mass-
gebend: 
 
Städtebau 
_ Gesucht ist ein Erweiterungsneubau in Form eines Anbaus oder eines Solitärs. 
_ Das städtebauliche Ensemble sowie das Verhältnis von Alt und Neu sind zentrale Wettbewerbsfra-

gen. 
 
Umgebung 
_ Der Neubau mit seiner Umgebung und Erschliessung soll sich in den vorhandenen Grünraum gut 

einordnen.  
_ Der markante Baumbestand ist möglichst zu erhalten oder ansonsten zu ersetzen. 
 
Nutzung 
_ Es sollen die maximal möglichen Ausnutzungsreserven von ca. 1’256 m2 Bruttogeschossfläche (Aus-

senmauern zählen nicht dazu) für Wohnraum konsumiert werden. 
_ Die Wohnungen sollen einen zeitgemässen, mittleren Ausbaustandard aufweisen. 
 
Zielmieterschaft und Wohnungsspiegel 
_ In den Nachbarhäusern der Stiftung PWG an der Sihlweidstrasse 20, 22 und 24 beträgt die Nutzflä-

che 2’254 m2 (Wohnen 1’750 m2, Ateliers und Werkstätten 504 m2). Mit dem Erweiterungsneubau 
kommen rund 1’000 m2 Wohnfläche hinzu (80 % von 1’256 m2 BGF). 

_ Derzeit bietet die Stiftung PWG in den Nachbarhäusern 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen an. 
Dabei bestehen keine Vermietungsprobleme, was nicht zuletzt auf die preisgünstigen Mieten zu-
rückgeführt werden kann.  

_ Wohnungen, die sich für Alleinerziehende und/oder Familien mit Kindern eignen, haben bessere 
Vermietungschancen. Kleinwohnungen mit bis zu 2.5 Zimmern sind dagegen weniger nachgefragt 
und entsprechend schwerer zu vermieten. 

_ Im Erweiterungsneubau sind daher 3- bis 4.5-Zimmer-Wohnungen vorzusehen. Diesen wird die 
beste Vermietbarkeit attestiert, weil sie sich für Familien, Paare und Alleinerziehende mit Kindern 
eignen. Nötigenfalls kann eine 3-Zimmer-Wohnung auch an eine Einzelperson vergeben werden 
(entgegen der üblichen Vermietungspraxis der Stiftung PWG). 

_ Gerade am Stadtrand ist der Preisfaktor für die Vermietbarkeit entscheidend. Mietpreistreibend sind 
grosse Wohnflächen und hohe Baukosten. Solchen ist darum mit hoher Priorität entgegenzuwirken. 
Flankierend können Massnahmen beim Ausbau die Vermietbarkeit erhöhen, die allerdings auf Stufe 
des Projektwettbewerbes noch keine Bedeutung haben (z.B. Küchenausstattung und Materialisie-
rung). 
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Nachbargebäude 
_ Bei der Konzeption des Ergänzungsneubaus ist ferner zu beachten, dass die Fassaden der Nach-

bargebäude an der Sihlweidstrasse 20, 22 und 24 in absehbarer Zeit erneuert werden (Ersatz der 
Fenster und Wärmedämmung). Dabei werden gleichzeitig die Balkone vergrössert. 

_ Diese Planungsarbeiten sind nicht Gegenstand der vorliegenden Aufgabe und werden separat ver-
geben.  

 
Bautechnische Anforderungen 
_ Die Hanglage und die geologischen Verhältnisse in Leimbach führen womöglich zu erschwerten 

bautechnischen Rahmenbedingungen (schwieriger Baugrund). 
_ Die Baustellenerschliessung ist ebenfalls anspruchsvoll, insbesondere auch, weil sie über eine Tief-

garage erfolgen muss. 
 
Parkplätze 
_ Es sind keine weiteren Autoparkplätze vorzusehen. 
 
Energiestandard 
_ Der Heizwärmebedarf soll den Minergie-Vorschriften entsprechen (keine Zertifizierung). Er darf ge-

mäss Systemanforderungen den um 20 % reduzierten Grenzwert oder gemäss Mindest-
Einzelanforderungen die um 30 % reduzierten Grenzwerte der Wärmedämmvorschriften der Baudi-
rektion Kanton Zürich, Ausgabe 2009, nicht überschreiten. 

_ Es ist keine kontrollierte Lüftung vorzusehen. 
_ Das Energiekonzept soll bauphysikalische und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen. 
_ Auf den Dächern sind Sonnenkollektoren einzuplanen. 
 
Baurechtliche Rahmenbedingungen 
_ Die baurechtlichen Rahmenbedingungen sind einzuhalten. 
 
Die Stiftung PWG will die vorhandenen Ressourcen optimal einsetzen und der Wertschöpfung und 
Nachhaltigkeit in hohem Mass Rechnung tragen. Die Schaffung eines langfristigen Gebrauchswerts 
hat hohe Priorität. Die Stiftung PWG erwartet daher eine innovative, zeitgemässe und kostengünstige 
Lösung unter Berücksichtigung von ökologischen und energetischen Gesichtspunkten. 
 
 
 
2 BETEILIGTE UND VORGEHEN 

2.1 BAUHERRSCHAFT UND VERANSTALTERIN 

Veranstalterin des Projektwettbewerbs ist die Stiftung PWG. Sie ist die Eigentümerin der dem Projekt-
wettbewerb zugrunde liegenden Parzelle Kat.-Nr. LE1454.  
 
Stiftung PWG 
Werdstrasse 36 
Postfach 
8026 Zürich 
 
Die Stiftung PWG bezweckt, preisgünstigen Wohn- und Gewerberaum zu erhalten und zu schaffen. 
Die Immobilien der Stiftung bleiben dauernd der Spekulation entzogen.  
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Die langfristig ausgerichteten Ziele der Stiftung PWG sind: 
 
_ Preisgünstigkeit der Mietzinse 
_ Werterhalt der Liegenschaften und Wohnungen 
_ Rücksicht auf die Bausubstanz und Nutzung 
_ Erhalt von bevorzugter Wohnlage sowie hochwertigem Lebensraum  
 
Als Stiftung der Stadt Zürich unterstützt die PWG die Stadt im Bestreben, für die Bevölkerung gute 
Lebensbedingungen zu erhalten, für die Wirtschaft gute Rahmenbedingungen zu schaffen und in den 
Quartieren für soziale Durchmischung zu sorgen. 
 
Zur Gründung der Stiftung PWG führte 1985 eine Volksinitiative. 1991 wurde die Geschäftsstelle eröff-
net, und seither erwarb die Stiftung jährlich bis zu zehn Immobilien zu Marktpreisen. Heute besitzt sie 
mehr als 160 Liegenschaften im Gesamtwert von über 400 Millionen Franken. 
 
Weitere Informationen auf www.pwg.ch. 
 
 

2.2 TEILNEHMENDE 

1 Buol & Zünd Architekten BSA  Greifengasse 1 4058 Basel 
2 Futurafrosch GmbH Zentralstrasse 47 8003 Zürich 
3 Guignard & Saner Architekten AG Uetlibergstrasse 23 8045 Zürich 
4 Neff Neumann Architektinnen AG Kernstrasse 37 8004 Zürich 
5 Spoerri Thommen Architekten AG Grubenstrasse 40 8045 Zürich 
 
 

2.3 PREISGERICHT 

1 Beat Jordi Architekt ADP Architekten AG Vorsitz 
2 Margrit Althammer Althammer Hochuli Architekten AG Fachpreisrichterin 
3 Piroska Vaszary Architektin Amt für Städtebau, Stadt Zürich Fachpreisrichterin 
4 Monika Spring Architektin und Stiftungsrätin PWG Fachpreisrichterin 
5 Jürg Steiner Geschäftsführer Stiftung PWG Sachpreisrichter 
6 Jürg Grob Gebäudeunterhalt Stiftung PWG Sachpreisrichter 
7 Caspar Schärer Architekt und Redaktor werk, bauen + wohnen Ersatz 
 
 

2.4 VORPRÜFUNG 

1 Edelmann Energie Zweierstrasse 129 
8003 Zürich 

Energie und Bauökologie 

2 E’xact Kostenplanung AG Hauptstrasse 14 
3076 Worb 

Baukosten 

3 Kornel Ringli Stiftung PWG Baurechtliche Prüfung 
Rahmenbedingungen 
Vermietungstechnische Kennwerte 
Formelle Anforderungen 
Raumprogramm 
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2.5 ABLAUF UND TERMINE 

EREIGNIS DATUM BEMERKUNG 
Publikation Präqualifikation 24. Juni 2011 Die öffentliche Ausschreibung erfolgt im 

Amtsblatt des Kantons Zürich und auf der 
Internetseite www.simap.ch. 

Einreichung Bewerbungsunterlagen 12. Aug. 2011 Die Bewerbungsunterlagen müssen, mit 
dem Vermerk «Projektwettbewerb Sihl-
weidstrasse» versehen, innerhalb der Frist 
schriftlich durch direkte Übergabe oder per 
Post vollständig bei der ausschreibenden 
Stelle vorliegen (der Poststempel ist nicht 
massgebend). 

Auswahl Projektteams 25. Aug. 2011  
Start Projektwettbewerb (Versand 
Wettbewerbsprogramm) 

7. Sept. 2011  

Begehung des Planungsgebiets/ 
Briefing der Teilnehmer 

19. Sept. 2011 13:30 Uhr, Treffpunkt: Sihlweidstrasse 20. 
Die Teilnahme ist obligatorisch. 
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Gele-
genheit die Modellunterlage (Format: ca. 
40 x 30 cm) abgegeben wird. 

Fragenstellung 7. Okt. 2011  
Fragenbeantwortung 21. Okt. 2011  
Abgabe Projekt 17. Dez. 2011 Die Angebote (Lösungsvorschläge) müs-

sen, mit dem Vermerk «Projektwettbewerb 
Sihlweidstrasse» versehen, innerhalb der 
Frist schriftlich durch direkte Übergabe 
oder per Post vollständig bei der aus-
schreibenden Stelle vorliegen (der Post-
stempel ist nicht massgebend). 

Abgabe Modell 13. Jan. 2012 Wir empfehlen, das Modell bis um 16:00 
Uhr direkt in der Geschäftsstelle der Stif-
tung PWG abzugeben, da per Post ver-
sandte Modelle (Poststempel nicht mass-
gebend) oft defekt eintreffen. 

Jurierung 19. Jan. 2012  
Öffentliche Präsentation 13. März 2012 Der Vorsitzende der Jury und weitere Mit-

glieder erläutern die Jurierung. Ort: Volks-
haus, Grüner Saal. Zeit: 18:00 Uhr.  
Anschliessend können die Arbeiten bis 
zum 16. März in der Geschäftsstelle der 
Stiftung PWG besichtigt werden. Bitte um 
Anmeldung. 
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3 JURIERUNG 

3.1 BEURTEILUNG 

Das Preisgericht besichtigte am 12. Januar 2012 den Wettbewerbsperimeter sowie zwei bestehende 
Wohnungen und tagte am 19. Januar 2012. Da mit Ausnahme einzelner Verstösse gegen feuerpolizei-
liche Anforderungen keine formellen Verstösse oder gravierenden baurechtlichen Mängel vorlagen, 
beschloss die Jury, dem Antrag der Vorprüfung zu entsprechen und alle Projekte zur Beurteilung und 
Preiserteilung zuzulassen. Nach einer freien Besichtigung wurden die Projekte den Fachpreisrichtern 
zugeordnet und von diesen vorgestellt. Anschliessend nahm das Preisgericht vom detaillierten Ergeb-
nis der Vorprüfung Kenntnis. 
 
Es folgten die Wertungsdurchgänge. Für diese legte das Preisgericht folgende Kriterien fest: 
 
_ Preisgünstigkeit der Lösung sowie der Mietwohnungen (Nettomieten und Nebenkosten) 
_ Architektonisches Konzept und Einfügung in den städtebaulichen Kontext 
_ Raumqualität und Wohnwert 
_ Zweckmässigkeit/Funktionalität der Lösung 
_ Erfüllen der energetischen Anforderungen 
_ Unterhalts- und Betriebskosten (Wirtschaftlichkeit, Life-Cycle-Costing etc.) 
_ Gesamteindruck 
 
Die Reihenfolge enthält keine Wertung. Das Preisgericht nahm eine Gesamtbeurteilung vor. 
 
Im Rahmen der intensiven Diskussion beschäftigte das Preisgericht zunächst die vorgeschlagene 
städtebauliche Lösung, wobei insbesondere die Nähe und die Position zu den nachbarlichen Siedlun-
gen diskutiert wurden. Dabei begutachtete die Jury auch die Qualität der entstehenden Aussenräume 
differenziert. In der vergleichenden Betrachtung zeigte sich, dass die Strategie des Anbauens städte-
baulich am erfolgreichsten ist, zumal sich die an der Verbindungsstelle auftretenden Belichtungsprob-
leme architektonisch zufriedenstellend lösen lassen. Diese Herangehensweise erwies sich auch als die 
wirtschaftlich günstigste. 
 
Die Grundrisse stellten den zweiten Diskussionsschwerpunkt dar. Grundsätzlich stellte die Jury fest, 
dass den Forderungen der Stiftung PWG im Wettbewerbsprogramm in hohem Masse Rechnung ge-
tragen wurde, vor allem hinsichtlich kompakter Wohnungsgrössen. Dies stellte an die Grundrissorgani-
sation und die Raumaufteilung besonders hohe Anforderungen. Am aussichtsreichsten waren jene 
Ansätze, bei denen die Flächenreduktion nicht auf Kosten der Wohnlichkeit, der Benutzbarkeit und der 
Flexibilität ging. 
 
Nach dem ersten Wertungsgang wurden drei Projekte ausgeschieden. Ihre städtebauliche und aussen-
räumliche Disposition, aber auch die angebotenen Wohnungsqualitäten überzeugten die Jury nicht. In 
der engeren Wahl verblieben die Projekte Nr. 3 und Nr. 4. Der anschliessende Kontrolldurchgang ver-
änderte diese Beurteilung nicht.  
 
Nach einer intensiven vergleichenden Diskussion der beiden Projekte der engeren Wahl wurde die 
Rangfolge festgelegt. 
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3.2 RANGIERUNG 

Das Preisgericht beschloss einstimmig folgende Rangordnung und Preiszuteilung. Gemäss Programm 
sollte das gesamte zur Verfügung stehende Preisgeld von CHF 66’000 zur Ausschüttung kommen. 
 
1. Rang Projekt Nr. 3 Mississippi 1. Preis CHF 19’000 
2. Rang Projekt Nr. 4 Kaskade 2. Preis CHF 12’000 
 
Auf eine weitere Rangierung wurde verzichtet. Alle Teilnehmenden erhalten eine Entschädigung von 
CHF 7’000 (inkl. MWSt.). 
 

3.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das Konkurrenzverfahren brachte wertvolle Beiträge für die wesentlichen Aspekte der Fragestellung 
hervor. Insgesamt ist das Preisgericht erfreut über die hochstehenden Beiträge der Teilnehmenden. 
Die Projekte und das Verfahren des Wettbewerbs liessen eine gründliche Diskussion der gestellten 
Bauaufgabe zu. Vor dem Hintergrund des relativ engen Handlungsspielraumes und der beschränkten 
Teilnehmerzahl der Wettbewerbsaufgabe überraschte das Preisgericht die grosse Vielfalt der Arbeiten 
positiv. Aus städtebaulichen, architektonischen und wirtschaftlichen Erwägungen hat sich bei der vor-
liegenden Aufgabe das Weiterbauen am Bestand als notwendige und damit erfolgreiche Projektstrate-
gie erwiesen. 
 

3.4 EMPFEHLUNG 

Das Preisgericht empfiehlt der Stiftung PWG einstimmig das Projekt Nr. 3 «Mississippi» unter Be-
rücksichtigung der Projektkritik zur Weiterbearbeitung und Ausführung. 
 
 

3.5 PROJEKTVERFASSER 

Nach der Unterzeichnung des Protokolls über die beschlossene Rangabfolge und der Aufteilung der 
Preissummen formulierte das Preisgericht die Schlussfolgerungen sowie die Empfehlungen an die 
Stiftung PWG. Die Öffnung der Teilnehmercouverts identifizierte folgende Verfasser: 
 
1. RANG/1. PREIS PROJEKT NR. 1, «MISSISSIPPI»  

(ANTRAG ZUR WEITERBEARBEITUNG) 
 Guignard & Saner Architekten AG 

Uetlibergstrasse 23 
8045 Zürich 
 
Mitarbeit:  
Stefan Saner 
Pascale Guignard 
Deborah Wyss 
 
Weitere Beteiligte:  
Jaeger Baumanagement (Baukosten) 
Caltronic GmbH, Wildegg (Haustechnik) 
Gutknecht Elektroplanung, Au (Elektroingenieur) 
Tom Boyle und Partner, Zürich (Bauingenieur) 
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2. RANG/2. PREIS PROJEKT NR. 3, «KASKADE»  
 Neff Neumann Architektinnen AG 

Kernstrasse 37 
8004 Zürich 
 
Mitarbeit:  
Barbara Neff 
Bettina Neumann 
 

 
Verfasser der weiteren Projekte: 
 
 PROJEKT NR. 1, «JIM, JUDY UND PLATO»  
 Futurafrosch GmbH 

Zentralstrasse 47 
8003 Zürich 
 
Mitarbeit:  
Kornelia Gysel 
Sabine Frei 
 
Weitere Beteiligte:  
Edy Toscano AG, Andreas Hochuli und Markus Fleckenstein (Bauinge-
nieure) 
Planungsboom Jörg Lamster (Ökologie-/ Energieberatung) 
 
 

 PROJEKT NR. 2, «LILIE»  
 Spoerri Thommen Architekten AG 

Grubenstrasse 40 
8045 Zürich 
 
Mitarbeit:  
Manfred Spoerri 
Barbara Thommen 
Peter Habe 
 
 

 PROJEKT NR. 5, «WUM & WENDELIN»  
 Buol & Zünd Architekten BSA 

Greifengasse 1 
4058 Basel 
 
Mitarbeit:  
Lukas Buol 
Marco Zünd 

 
 



BERICHT DER JURY SIHLWEIDSTRASSE 26  12

4 PROJEKTE 

PROJEKT NR. 3, «MISSISSIPPI» 
1. Rang/1. Preis (Antrag zur Weiterbearbeitung) 
 
Guignard & Saner Architekten AG 
Uetlibergstrasse 23 
8045 Zürich 
 
 
Das Projekt «Mississippi» überzeugt durch seine städtebauliche Haltung im grossmassstäblichen bau-
lichen Kontext von Mittelleimbach mit bis zu achtgeschossigen Wohnbauten und Hochhäusern. Die 
Verfasser entwickeln aus den ortsbaulichen Gegebenheiten eine spezifische und kompakte Gebäude-
figur. Indem der Erweiterungsneubau direkt an den Bestand anbaut und auf Distanz zu den Nachbarn 
geht, während die Gebäudehöhe richtigerweise unter der Höhe der oberen Längsbauten bleibt, akzen-
tuiert und stärkt das Projekt die vorgefundene städtebauliche Figur von vier Längszeilen und dem weit-
läufigen, hangabwärts fliessenden Grünraum. Ausserdem überzeugt der Neubau massstäblich mit 
seinem kleinen Fussabdruck. Dadurch akzentuieren die Autoren den Aussenraum zwischen den be-
stehenden Zeilenbauten und bieten den Bewohnern gleichzeitig einen Treffpunkt für den Aufenthalt 
und zum Spielen. Der Neubau wird über die bestehende fussläufige Wegerschliessung angeschlossen. 
Die Projektverfasser begegnen der Hanglage geschickt mit einem Splitlevel und minimieren den Ein-
griff ins Terrain. So repräsentiert der Vorschlag eine mögliche Strategie für die anderen Liegenschaften 
in der Arealüberbauung. 
 
Die überzeugende städtebauliche Setzung findet in der Detailausgestaltung der Volumetrie und im 
Gebäudeausdruck seine Fortsetzung: Der Gebäudeausdruck entwickelt sich aus dem Vorgefundenen 
und wirkt dennoch frisch und eigenständig. Wie beim Bestand wird eine Kompaktfassade mit zurück-
haltend beigem Fassadenputz vorgeschlagen. Die leicht auskragenden Terrassen führen zu einer 
selbstverständlichen Verzahnung mit dem Bestand und den geplanten Balkonerweiterungen. Auch die 
Schnittstelle zwischen Alt und Neu ist sorgfältig gestaltet. Der sich turmartig aufschwingende, vier 
Geschosse höhere Gebäudeteil besticht durch seine allseitig attraktive Wirkung. Während die Autoren 
auf der Nordseite eine vertikale Gliederung mit Lochfenstern vorschlagen, übernehmen sie auf der 
Südseite die horizontale Gebäudestruktur des Bestandes. Derweil weist die Stirnfassade einen gerin-
gen Öffnungsgrad auf; die Übereckfenster zum nördlichen Grünraum lösen geschickt das Thema der 
Einsicht.  
 
Die Staffelung des Baukörpers wird auf selbstverständliche Weise im Grundriss weitergeführt. Wie im 
Bestand befinden sich die Treppenhäuser im Norden, die vorgefundene Typologie des Zweispänners 
wird weitergeführt. Die Terrassen hingegen sind nach Süden orientiert und profitieren so von der Weit-
sicht hangabwärts. Das Projekt weicht zwar vom bestehenden Typ des «Durchwohnens» ab, schafft 
aber neue Qualitäten: Beide angebotenen Wohnungstypen thematisieren in unterschiedlicher Form 
eine gut nutzbare Entrée-Halle, die alle Räume erschliesst. Die Wohnungen sind klar gegliedert in 
einen Tag- und einen Nachtbereich. Ihre nutzungsneutralen Raumeinheiten und polyfunktionalen Ein-
gangsdielen lassen sich flexibel vermieten – nicht zuletzt, weil die neuen Grundrisse eine ideale Er-
gänzung zu den bestehenden 24 Wohnungen darstellen. 
 
Ebenso wie den Wohnungsmix begrüsst die Jury die hohen Raum- und Grundrissqualitäten. Die meis-
ten nach Norden orientierten Zimmer werden durch Eckfenster nach Westen und Osten besonnt. Be-
sonders positiv bewertete sie die Überhöhe in den unteren Wohnungen. Demgegenüber wirken in den 
oberen Stockwerken die Geschosshöhen etwas gedrungen und sind zu überprüfen. Nicht ganz zu 
überzeugen vermag auch die Ausformulierung und die Hierarchie der Raumkonfiguration der westli-
chen Wohnungen im Übergang zwischen Eingangshalle und Küche. Die an sich willkommenen Ein-
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bauschränke verunklären eine klare Raumstruktur. Die Gebrauchstauglichkeit der Essküchen in den 
westlichen Wohnungen lässt im Sockelbereich noch zu wünschen übrig. Die auskragenden Terrassen 
orientieren sich zum südlichen Landschaftsraum hin und sind in Grösse und Orientierung attraktiv. Im 
vierten Geschoss hingegen ist im Anschlussbereich zum bestehenden Gebäude eine Sichtbeziehung 
nach Osten zu prüfen. 
 
Als Tragstruktur schlagen die Verfasser eine Mischbauweise vor: Erschliessungskerne, Wohnungs-
trennwände und Tragelemente in der Fassadenebene sollen in Ortsbeton gebaut, die verbleibenden 
Wände in Mauerwerk gefertigt werden. Die Kompaktheit des Projekts überzeugt entwerferisch und 
erzielt Vorteile bei der Energiebilanz. Das Projekt weist ein gutes Oberflächenverhältnis auf, was Vor-
teile bei den Wärmeverlusten und der grauen Energie ergibt. Das Untergeschoss ist völlig unbeheizt, 
der Dämmperimeter klar geregelt. Nord- und Südfassaden sind differenziert gestaltet und die grössere 
Ausrichtung nach Süden ergibt energetische Vorteile. Auf Interesse stossen die Aussagen zu Energie 
und Ökologie in der Projektbeschreibung: Die Autoren schlagen ein Low-Tech-Konzept vor, welches 
sich z.B. in unbehandelten Wandoberflächen niederschlägt. Auch ist der Vorschlag für die Sanierung 
des Bestandes mit Aussendämmung sinnvoll. All das schlägt sich ökonomisch nieder: Im Vergleich mit 
den anderen Wettbewerbsbeiträgen werden bei gleicher Fläche und gleichen Baukosten zwei Woh-
nungen mehr angeboten. Kommt hinzu, dass die Grundrisse im Bestand unverändert bleiben. 
 
Angefangen bei der städtebaulichen Setzung, welche die Gesamtanlage zu einem neuen, überzeugen-
den Ensemble erweitert, über die Strategie des kompakten Weiterbauens bis zu den zielführenden 
Grundrissen überzeugte das Projekt die Jury grösstenteils. «Mississippi» wurde einstimmig zum Sieger 
erkoren. Das Preisgericht wählte jene Arbeit aus, welche den Zielen der Stiftung PWG am besten ent-
spricht. 
 
Empfehlungen zur Weiterbearbeitung: 
 
_ Die Raumhöhen der oberen Wohnungen sind zu überprüfen.  
_ Die Grundrisse der oberen westlichen 4.5-Zimmer-Wohnungen sind räumlich zu klären.  
_ Die Essküchen der unteren westlichen Wohnungen sind zu überprüfen. 
_ Die Balkone haben ohne Abstützung zur Freihaltezone hin zu erfolgen (Freihaltezone).  
_ Die Nahtstelle beim Lichthof vor dem bestehenden Zimmer mit Fenster ist mit der Feuerpolizei zu 

klären. Es ist ausserdem zu prüfen, ob an der Stelle des Lichthofes ein zusätzliches Zimmer angebo-
ten werden könnte. 

_ Die Feuerwehrzufahrt hat auf der Längsseite des Neubaus zu erfolgen und ist unter Berücksichti-
gung von Synergien mit der Bauinstallation zu klären. 

_ Die Lage des Veloraums ist nicht ideal. Auch muss der Kinderwagenraum aus feuerpolizeilicher 
Sicht abgetrennt werden. 
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PROJEKT NR. 4, «KASKADE» 
2. Rang/2. Preis 
 
Neff Neumann Architektinnen AG 
Kernstrasse 37 
8004 Zürich 
 
Das Projekt ordnet sich städtebaulich geschickt in die kaskadenartig gestaffelten Zeilen des En-
sembles ein. «Kaskade» übernimmt die Typologie der bestehenden Bauten und akzentuiert deren 
kubische Ausformulierung durch eine Steigerung in die Vertikale. Der siebengeschossige Ergänzungs-
neubau strickt damit am städtebaulichen Gedanken aus der Erstellungszeit weiter und setzt mit seiner 
Überhöhung einen Akzent im bestehenden städtebaulichen Gefüge.  
 
Der Neubau fügt sich selbstverständlich in die Topografie des Areals ein, er respektiert und akzentuiert 
die hohe Qualität des bestehenden Aussenraumes. Das Wohnungskonzept orientiert sich an dieser 
Freiraumqualität, indem sich die durchbindenden Grundrisse einerseits zum rückwärtigen, von Bäumen 
gesäumten Bach hin orientieren, andererseits zum grosszügigen, sich nach unten ausweitenden Bin-
nenraum zwischen den bestehenden Bauten. 
 
Der Erweiterungsbau ist als Zweispänner konzipiert. Das Wohnungsangebot im Erweiterungsbau um-
fasst je zwei 4.5-Zimmer-Wohnungen in den Regelgeschossen und je eine 4.5- und eine 3.5-Zimmer-
Wohnung im fünften Obergeschoss. Im Attika-Geschoss sind eine 3.5-Zimmer-Wohnung sowie die 
Waschküche mit grosszügiger Terrasse vorgesehen. Damit erhalten alle Mietparteien einen willkom-
menen Begegnungsort im Dachgeschoss. Im Erdgeschoss können neben dem Hauseingang durch 
das Ausnützen der Topografie eine weitere 4.5-Zimmer-Wohnung und ein Separat-Zimmer angeboten 
werden. Allerdings erscheint der Hauseingangsbereich eher knapp bemessen.  
 
Die Struktur der Wohnungen orientiert sich am Bestand. Die Wohnräume sind durchgehend, räumlich 
attraktiv angelegt und weisen einen grosszügigen, zum Bach hin orientierten Südbalkon auf, während 
sich die Küche und der Essbereich zum Binnenraum hin orientieren. Die westlichen Wohnungen am 
Gebäudekopf verfügen über einen dreiseitig belichteten Wohn- und Essraum. Trotz kompakter Woh-
nungsflächen bestechen die Wohnungen durch interessante Sichtbezüge und wirken grosszügig. 
Nachteilig ist, dass die Zimmer grösstenteils über den Wohnraum erschlossen sind, resp. dass auch 
der Zugang zu den Sanitärbereichen weitgehend nur über den Wohnraum möglich ist. Das Projekt 
macht keine Aussage zur Nutzungsflexibilität. 
 
Die tragenden Bauteile sind massiv ausgebildet, um eine grössere Speicherfähigkeit zu erreichen. Als 
Gebäudehülle wird eine grob verputzte Kompaktfassade mit Holz-Metall-Fenstern vorgeschlagen. Der 
architektonische Ausdruck orientiert sich allzu stark am Erscheinungsbild der bestehenden Bauten und 
ist wenig innovativ.  
 
Energetisch wurde das Projekt in der Vorprüfung als gut beurteilt, dies trotz einiger Schwachpunkte wie 
der grossen Anzahl der Steigzonen, die teilweise sehr knapp bemessen sind oder gar fehlen. Die un-
beheizten Untergeschossräume sind auf zwei Geschosse verteilt, was einen aufwendigen Dämmperi-
meter erfordert. Positiv wird die Waschküche mit Terrasse auf dem Dach gewertet. Dies erlaubt, zu-
mindest in den wärmeren Jahreszeiten, die Wäsche im Freien zu trocknen. 
 
Der Jury gefiel die pragmatische Herangehensweise der Projektverfasserinnen. Das Wohnungsange-
bot entspricht über weite Strecken den Vorstellungen der Stiftung PWG. Neben dem etwas einseitigen 
Wohnungsangebot weisen die stark ausgereizten Grundrisse indes funktionale Mängel auf, die in der 
weiteren Bearbeitung kaum mehr zu beheben wären.
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PROJEKT NR. 1, «JIM, JUDY UND PLATO» 
1. Wertungsdurchgang 
 
Futurafrosch GmbH 
Zentralstrasse 47 
8003 Zürich 
 
 
Die Verfasserinnen setzen sich mit der städtebaulichen Frage auseinander, wie das grossmassstäblich 
strukturierte Quartier differenziert ergänzt werden könnte. Sie sehen die gestellte Aufgabe als Chance, 
die bestehende, weitgehend in sich abgeschlossene Siedlungseinheit mit prototypischen, kleinmass-
stäblichen, kompositorisch gesetzten Elementen zu ergänzen und räumlich aufzuwerten. Ihr Versuch, 
die Durchmischung und Aussenraumqualität mit baukastenartigen Gebäudetypen qualitativ und quanti-
tativ aufzuwerten, wurde auf städtebaulicher und struktureller Ebene innerhalb der Jury intensiv und 
teilweise kontrovers diskutiert.  
 
Der Vorschlag überrascht durch seine offene, durchlässige Volumetrie. Im Vergleich mit anderen Pro-
jekten beurteilte die Jury den volumetrischen Bezug des schlanken, scheibenartigen, siebengeschos-
sigen Gebäudes zum bestehenden, nördlich gelegenen Nachbargebäude als problematisch. Der 
kleinste Baukörper – ein weitgehend konventionelles Einfamilienhaus – entspricht nicht dem anvisier-
ten Zielpublikum und bleibt isoliert. Dass die Jury auch das durch allseitig orientierte Wohnungen ge-
kennzeichnete Konzept nicht überzeugte, hat zur Hauptsache mit Ungereimtheiten in den Wohnungen 
zu tun.  
 
Vielversprechend ist an sich das beabsichtigte Grundprinzip eines breiten, variantenreichen Woh-
nungsangebotes innerhalb einfacher Gebäudeumrisse. Als anregend wurde der Versuch empfunden, 
durch die offene Erschliessung und direkte Anbindung der Wohnungen eine dörfliche Qualität in der 
Vertikalen zu erzeugen. Bei näherer Betrachtung stellen sich aber in vielerlei Hinsicht Fragen der Prak-
tikabiliät. Die Wohnungen sind teilweise nur über lange, schmale und schlecht nutzbare Laubengänge 
erschlossen, die aber aufgrund der Wohnungszugänge kaum als private Aussenräume genutzt werden 
können. Einige Wohnungen entbehren der bei dieser Grunddisposition unverzichtbaren Windfänge. 
Die Feuerpolizei bemängelte die Möblierung als Aussensitzplätze als unzulässig. Die Grenzbebauung 
des mittleren Gebäudes erfordert ausserdem nicht öffenbare Brandschutzfenster.  
 
Des Weiteren bleiben viele der dargestellten Grundrisse schematisch. Die teilweise korridorartigen 
inneren Erschliessungswege und die unvorteilhaften Zimmerzugänge führen räumlich und funktional zu 
unflexiblen, teilweise unattraktiven Lösungen. Dies gilt insbesondere für die grossen Wohnungen, die 
überdies mit ihrem teilweise exklusiven Anspruch nicht dem angestrebten Zielpublikum entsprechen. 
 
Auf ökonomischer und energetisch-ökologischer Ebene liegt der Vorschlag überraschenderweise nicht 
grundsätzlich neben den formulierten Zielen, gehört aber im Quervergleich zu den zwei klar aufwen-
digsten Projekten. Zudem fehlen konkrete Hinweise auf eine planerische und bauliche Systematik, wie 
das Bauwerk z.B. mit vorfabrizierten Elementen auf einfache Weise realisiert werden könnte; zumal 
diesem Aspekt unter den gegebenen Bauplatzbedingungen durchaus praktische Bedeutung zukom-
men könnte.  
 
Das auf den ersten Blick sorgfältig angedachte Projekt scheiterte schliesslich als Vorschlag, bei dem 
viele Chancen ungenutzt blieben. Den Beweis, dass die angestrebte, städtebaulich wünschenswerte 
Durchmischung und eine angemessene Lösung für das Zielpublikum durch unkonventionelle, flexible, 
hochwertige und doch ökonomisch vertretbare Wohnungen erreicht werden könnte, sind die Verfasse-
rinnen leider schuldig geblieben. 
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PROJEKT NR. 2, «LILIE» 
1. Wertungsdurchgang 
 
Spoerri Thommen Architekten AG 
Grubenstrasse 40 
8045 Zürich 
 
 
Die Projektverfasser schlagen einen von den bestehenden Gebäuden losgelösten Solitär vor, der ganz 
in der Nordwestecke des zur Verfügung stehenden Grundstücks direkt auf die Parzellengrenze zu 
stehen kommt. Das Gebäude schiebt sich zwischen den bestehenden Gebäudezeilen in den Freiraum 
und gliedert diesen neu in zwei Teilbereiche. Die Jury betrachtete dies grundsätzlich als eine vertretba-
re städtebauliche Haltung. Die rechtlich zwar zulässige Grenzbebauung auf der Südseite der benach-
barten Wohnüberbauung stufte sie aus nachbarschaftlichen Gründen indessen als problematisch ein. 
 
Ganz bewusst operiert das Projekt mit einer minimierten Gebäudegrundfläche und versucht, in der 
Höhenentwicklung auf die knappen räumlichen Verhältnisse und die benachbarten Gebäude zu reagie-
ren. Mit einer geschickten Schnittlösung – halbgeschossig versetzte Wohnungen – passt sich das 
Gebäude optimal dem natürlichen Terrainverlauf an. Trotzdem entsteht auch gegenüber den beste-
henden Gebäuden der Stiftung PWG eine störende Nähe. 
 
Der Zugang zum neuen Gebäude liegt etwas versteckt und eingezwängt in einem eingezogenen Be-
reich des Erdgeschosses; er ist über flache Treppen erreichbar. Das öffentliche Wegnetz, das ansons-
ten frei durch die grosszügigen Grünräume führt und die unterschiedlichen Wohnbauten informell mit-
einander verbindet, wird ebenfalls unter den auskragenden Gebäudeteil geführt und wirkt an dieser 
Stelle beengt. 
 
Die Wohnungstypologie mit einer grosszügigen innen liegenden Diele, die alle Räume erschliesst, 
begrüsst und würdigt die Jury als interessanten Ansatz. Leider findet die Grosszügigkeit der multifunk-
tionalen Entrées in der weiteren Gestaltung der Wohnungen keine Fortsetzung. Lichte Raumbreiten in 
den Küchen von 2.70 Metern und Zimmerachsen von zum Teil unter drei Metern sind zu knapp, um 
sinnvoll möbliert zu werden. Die Wohnzimmer sind zu weit von den Küchen und Balkonen entfernt, 
zumal die Küchen zu schmal sind, um als vollwertige Wohn-Ess-Bereiche zu funktionieren.  
 
Im architektonischen Ansatz und der Gestaltung der Fassaden orientiert sich das neue Wohngebäude 
an den bestehenden Bauten. Das Thema der horizontalen Gliederung der Fassaden wird mit auf allen 
Fassaden umlaufenden Bandfenstern aufgenommen, welche die halbgeschossig versetzten Gebäude-
teile geschickt zusammenbinden. Aus feuerpolizeilichen Gründen müssten die Verglasungen der Nord-
fassade aufgrund des Grenzbaus jedoch als Brandschutzverglasungen ausgeführt werden. 
 
Gesamthaft wird das Projekt «Lilie» als interessanter Ansatz gewürdigt, der auf der Ebene der Woh-
nungstypologie mehr zu überzeugen vermag als städtebaulich. Die kompakte Gebäudeform verspricht 
eine kostengünstige Realisierung, wenn auch der sehr hohe Glasanteil die Wirtschaftlichkeit beein-
trächtigt. 
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PROJEKT NR. 5, «WUM & WENDELIN» 
1. Wertungsdurchgang 
 
Buol & Zünd Architekten BSA 
Greifengasse 1 
4058 Basel 
 
 
Das Projekt «Wum & Wendelin» dockt an die bestehende Zeile an und entwickelt sich mit einer Rotati-
onsbewegung in den im Norden angrenzenden Freiraum. Die Verfasser berufen sich dabei auf eine 
Transformation der vorgefundenen konzeptionellen Logik der Siedlung, die über Abtreppungen im 
Grundriss und im Schnitt auf das geneigte Terrain reagiert. Durch die Höhenstaffelung des in drei 
Segmente gegliederten Bauvolumens kann der Übergang zum Bestand verhältnismässig fliessend 
gestaltet werden: Das Neue scheint aus dem Alten herauszuwachsen.  
 
Mit dem Abdrehen des Neubaus aus der vorherrschenden Längsrichtung wird der zentrale, auch der 
Erschliessung dienende Freiraum der Arealüberbauung erheblich tangiert; zur benachbarten Zeile im 
Norden entsteht eine Nähe, die kritisch betrachtet wird. Ausserdem müsste der öffentliche Weg um 
den Neubau herum über das nicht im Eigentum der Stiftung PWG befindliche Nachbargrundstück ge-
führt werden (Näherbaurecht erforderlich). Die drei neuen Gebäudeteile gruppieren sich um einen 
gemeinsamen, stark beschatteten Zugangshof, der wiederum eine Mitte schafft, die in der flachen, 
gleichmässigen Hierarchie der bestehenden Überbauung fremd wirkt. Das Auftrennen des an sich 
kompakten Volumens führt zu einer für die Kriterien der Nachhaltigkeit ungünstig grossen Gebäudehül-
len-Abwicklung und zu im Vergleich mit den anderen Projekten überdurchschnittlich hohen Kosten. Im 
Altbau erfordert die vorgeschlagene Lösung des Anbauens einen umfangreichen Eingriff zur Anpas-
sung der bestehenden Wohnungen auf allen drei Geschossen. 
 
Den Verfassern gelingt es, in dem stark gegliederten Baukörper 14 Wohnungen, zwei Studios und 
einen (im Programm nicht geforderten) Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss unterzubringen. Die zur 
Verfügung gestellte Ausnützungsreserve von 1’256 m2 wird leicht überschritten. Der Wohnungsspiegel 
mit einem klaren Schwerpunkt auf 4.5-Zimmer-Wohnungen stellt eine gute Ergänzung zum Angebot im 
Altbau dar. Die Wohnungen sind sehr kompakt als Dreispänner um ein zentrales Treppenhaus organi-
siert und dadurch erfreulich preiswert: Eine 4.5-Zimmer-Wohnung könnte für unter 1’900 Franken pro 
Monat vermietet werden.  
 
Alle Wohnungen orientieren sich in drei Himmelsrichtungen, im nördlichen «Turm» dominiert allerdings 
die Nord-/Nordwestausrichtung. Die Typologie der Module aus Balkon und abgeschlossener Küche 
wirkt attraktiv, kann aber nicht ohne Weiteres auf die Nordseite übertragen werden, an der das «Som-
merzimmer» im Winter grosse Wärmeverluste verursacht und kaum solare Gewinne erzielt. Durch die 
spezifische Organisation der Grundrisse sind in den 4.5-Zimmer-Wohnungen zwei voll ausgebaute 
Nasszellen erforderlich; eine davon wird beidseitig über Schiebetüren aus zwei Schlafzimmern er-
schlossen, was als problematisch erachtet wird. 
 
In der Gesamtsicht stellt «Wum & Wendelin» ein unkonventionelles, aber auch erfrischendes Konzept 
für das Weiterbauen dar. Die Auswirkungen der architektonischen Idee auf die Kosten, die Nachhaltig-
keit und nicht zuletzt auch auf die Wohnungen vermögen jedoch nicht zu überzeugen. 
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6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Mit der Teilnahme an der Präqualifikation haben sich die Teilnehmenden mit dem Vorgehen, den Be-
stimmungen des Wettbewerbsprogramms und der Fragebeantwortung einverstanden erklärt. Durch die 
Abgabe eines Projektes haben alle Beteiligten den Entscheid des Preisgerichts in Ermessensfragen 
anerkannt. 
 
Dieser Jurybericht kann innert zehn Tagen ab seiner Veröffentlichung mit Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, 
die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. 
Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen. 
 
Gerichtsstand ist Zürich, anwendbar ist schweizerisches Recht. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 
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